
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2006/11/9 2004/07/0031
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.11.2006

Index

81/01 Wasserrechtsgesetz

Norm

WRG 1959 §32;

WRG 1959 §99 Abs1 litg;

Rechtssatz

Die in § 99 Abs. 1 lit. g WRG 1959 genannten "sonstigen Einwirkungen auf Gewässer, die nicht von Haushalten,

gewerblichen Betrieben oder aus der Land- und Forstwirtschaft stammen", sind von der Bestimmung des § 32 WRG

1959 - und nicht von § 38 legcit - erfasst.
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